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Satzung  

der Freien  

Demokratischen Partei,  

Landesverband Hamburg  

 
 
 
 

vom 24. November 1994 
 
 

mit den Änderungen 
vom 21. April 1995, 

vom 25. Oktober 1995, 
vom 13. April 1996, 

vom 06. Februar 1998 
und vom 20. Juni 1998 

 
 

in der Fassung der Neubekanntmachung 
vom 30. November 1998  

 
mit den Änderungen  

vom 01. November 1999, 
vom 18. April 2000, 

vom 26. November 2004, 
vom 07. / 08. April 2005 

und vom 21. November 2006 
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1.   Allgemeine Bestimmungen  
 
 
 
§ 1   Zweck  
 
Die Freie Demokratische Partei, Landesverband Hambu rg, ist eine 
Partei im Sinne des Grundgesetzes der Bundesrepubli k Deutschland 
und des Parteiengesetzes. Sie vereinigt Mitglieder ohne Unter-
schied der Staatsangehörigkeit, des Standes, der He rkunft, der 
Rasse, des Geschlechts und des Bekenntnisses, die b eim Aufbau und 
Ausbau eines demokratischen Rechtsstaates und einer  vom sozialen 
Geist getragenen freiheitlichen Gesellschaftsordnun g mitwirken 
wollen und totalitäre und diktatorische Bestrebunge n jeder Art ab-
lehnen.  
 
 
 
 
§ 2   Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet  
 
(1) Der Name des Verbandes ist: Freie Demokratische  Partei, Lan-
desverband Hamburg, mit der Kurzbezeichnung: FDP.  
 
(2) Sitz und Wirkungskreis ist die Freie und Hanses tadt Hamburg.  
 
(3) Der Landesverband ist ein Glied der Freien Demo kratischen Par-
tei (FDP) der Bundesrepublik Deutschland (Bundespar tei), deren 
Satzung für den Landesverband verbindlich ist. 
 
 
 
 
§ 3   Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied der Freien Demokratischen Partei könne n nur natürli-
che Personen sein.  
 
(2) Die Mitgliedschaft kann jeder erwerben, wenn er  das 16. Le-
bensjahr vollendet hat und die Grundsätze und die S atzungen der 
Partei anerkennt. Personen, die infolge Richterspru chs die Amtsfä-
higkeit, die Wählbarkeit oder das Stimmrecht nicht besitzen, kön-
nen nicht Mitglied der Freien Demokratischen Partei  sein. Die Auf-
nahme von Ausländern setzt im Regelfall einen Aufen thalt von zwei 
Jahren in Deutschland voraus.  
 
(3) Die gleichzeitige Mitgliedschaft in der Freien Demokratischen 
Partei und in einer anderen mit ihr im Wettbewerb s tehenden Partei 
oder Wählergruppe ist ausgeschlossen. Das gleiche g ilt bei gleich-
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zeitiger Mitgliedschaft in einer ausländischen Part ei oder einer 
Organisation oder Vereinigung, deren Zielsetzung de n Zielen der 
FDP widerspricht oder bei einer Vereinigung oder Gr uppierung, de-
ren Mitgliedschaft nach einem Beschluss des FDP-Lan desverbandes 
Hamburg oder der Bundespartei mit der Mitgliedschaf t bei der FDP 
nicht vereinbar ist.  
 
 
 
 
§ 4   Erwerb der Mitgliedschaft  
 
(1) Wer Mitglied der Freien Demokratischen Partei, Landesverband 
Hamburg, wird, erwirbt die Mitgliedschaft in der Bu ndespartei. Der 
Aufnahmeantrag ist eigenhändig zu unterschreiben. M aßgeblich für 
das Eintrittsdatum ist das Eingangsdatum des Antrag es in der Lan-
desgeschäftsstelle.  
 
(2) Die Aufnahme setzt in der Regel voraus, dass da s aufgenommene 
Mitglied im Bereich des Landesverbandes einen Wohns itz hat. Ist 
jemand bereits in einem anderen Landesverband Mitgl ied der FDP und 
wechselt seinen Wohnsitz in das Gebiet der Freien u nd Hansestadt 
Hamburg, geht die Mitgliedschaft über, wenn das Mit glied dem nicht 
widerspricht.  
 
(3) Bewerber um die Mitgliedschaft, die nicht ihren  Wohnsitz oder 
ständigen Aufenthalt im Gebiet der Freien und Hanse stadt Hamburg 
haben, können im Ausnahmefall auf ihren Antrag hin Mitglied im 
Landesverband Hamburg werden, wenn außer dem aufneh menden Gremium 
nach Absatz 4 auch der Vorstand des nach dem Wohnsi tz des Bewer-
bers um die Mitgliedschaft zuständigen Landesverban des sowie der 
Vorstand des Kreisverbandes, in dem der Bewerber um  die Mitglied-
schaft im Bereich des Landesverbandes geführt werde n will, zustim-
men (Genehmigung).  
 
(4) Über Aufnahmeanträge entscheidet der Landesvors tand.  
 
 
 
 
§ 5   Zugehörigkeit zu einem Kreisverband  
 
(1) Jedes Mitglied gehört grundsätzlich dem Kreisve rband an, in 
dem es seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt ha t. Neueintre-
tende Mitglieder sind in der Wahl des Kreisverbande s, dem sie an-
gehören wollen, frei.  
 
(2) Wird der Landesgeschäftsstelle bekannt, dass ei n Mitglied sei-
nen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in das Gebie t eines anderen 
Kreis- oder Landesverbandes verlegt hat, hat sie da s Mitglied un-
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verzüglich aufzufordern, binnen zwei Wochen zu erkl ären, ob es 
Mitglied des alten Kreisverbandes bleiben will. Wir d eine solche 
Erklärung nicht abgegeben, wird es Mitglied im neue n Kreis- oder 
Landesverband. Die Mitgliedschaft im neuen Kreisver band wird wirk-
sam mit dem Eingang der Erklärung des Mitgliedes be i der Landesge-
schäftsstelle, sonst mit Ablauf der Frist.  
 
(3) Mitglieder, die ohne ihren Wohnsitz oder ständi gen Aufenthalt 
zu verlegen, in einen anderen Kreisverband übertret en wollen, kön-
nen dies mit Zustimmung des Kreisvorstandes, dessen  Kreisverband 
sie angehören wollen. Die Mitgliedschaft in diesem Kreisverband 
wird mit dem Zugang der zustimmenden Erklärung des Kreisvorstandes 
wirksam. Die Landesgeschäftsstelle und der Vorstand  des alten 
Kreisverbandes sind zu benachrichtigen.  
 
(4) Gehört ein Mitglied einem Kreisverband an, in d em es nicht 
seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat, kann  es jederzeit 
durch Erklärung gegenüber der Landesgeschäftsstelle  in den Kreis-
verband übertreten, in dem es seinen Wohnsitz oder ständigen Auf-
enthalt hat. Die betroffenen Kreisverbände sind von  der Landesge-
schäftsstelle zu benachrichtigen.  
 
 
 
 
§ 6   Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht und die Pflicht, i m Rahmen dieser 
und der Satzung der Bundespartei die Ziele der FDP zu fördern und 
sich an der politischen und organisatorischen Arbei t zu beteili-
gen.  
 
(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, den nach der Beitragsordnung 
der Partei festgesetzten Beitrag zu zahlen. Der Lan desvorstand 
kann bei Vorliegen besonderer Gründe den Beitrag er mäßigen. Die 
Beitragspflicht beginnt mit dem Beginn des Kalender monats, der auf 
das Eintrittsdatum folgt. Sie erlischt mit Ablauf d es Kalendermo-
nats, in welchem die Mitgliedschaft endet.  
 
 
 
 
§ 7   Ende der Mitgliedschaft  
 
(1) Die Mitgliedschaft endet  
 

a) durch Tod;  
 
b) durch Austritt, der dem Landesvorstand schriftli ch mitge-
teilt werden muss;  
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c) durch Beitritt zu einer Vereinigung oder Gruppie rung, deren 
Mitgliedschaft nach einem Beschluss der FDP-Landesv erband oder 
Bundespartei mit der Mitgliedschaft im Landesverban d Hamburg 
oder der FDP nicht vereinbar ist;  
 
d) durch Beitritt zu einer anderen, mit der FDP im Wettbewerb 
stehenden Partei oder Wählergruppe;  
 
e) durch rechtskräftigen Verlust oder rechtskräftig e Aberken-
nung der Amtsfähigkeit, Wählbarkeit oder des Stimmr echts; 
 
f) bei Ausländern durch Aufgabe des Wohnsitzes in D eutschland;  
 
g) durch Ausschluss nach § 9.  

 
(2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft ist die Mitgl iedskarte zu-
rückzugeben. Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beitr ägen besteht 
nicht.  
 
 
 
 
§ 8   Ordnungsmaßnahmen  
 
(1) Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder ge gen Grundsätze 
oder die Ordnung der Partei und fügt ihr damit Scha den zu, so kön-
nen durch die Schiedsgerichte des Landesverbandes o der der Bundes-
partei folgende Ordnungsmaßnahmen verhängt werden:  
 

a) Verwarnung,  
 
b) Verweis,  
 
c) Enthebung von einem Parteiamt,  
 
d) Aberkennung der Fähigkeit, ein Parteiamt zu bekl eiden, bis 
zur Höchstdauer von zwei Jahren,  
 
e) Ausschluss nach Maßgabe von § 9.  

 
(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1, Buchstaben a oder b, c und d, 
können auch nebeneinander verhängt werden.  
 
 
 
 
§ 9   Ausschluss  
 
(1) Ein Mitglied kann nur dann ausgeschlossen werde n, wenn es vor-
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sätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen die  Grundsätze o-
der Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schwe ren Schaden zu-
fügt. Ein Verstoß im Sinne von Satz 1 liegt vor, we nn ein Mitglied 
vor oder während seiner Mitgliedschaft in der Parte i Mitbürger als 
Gegner eines totalitären Regimes denunziert oder se ine gesell-
schaftliche Stellung dazu missbraucht hat, andere z u verfolgen. 
Weiter liegt ein Verstoß im Sinne von Satz 1 insbes ondere bei Ver-
letzung der richterlichen Schweigepflicht nach § 39  Absatz 4 der 
Satzung, Verweigerung des Beitritts zur oder Austri tt aus der par-
lamentarischen Gruppe der Partei sowie bei unterlas sener Beitrags-
zahlung vor. Ein Verstoß im Sinne von Satz 1 liegt auch vor, wenn 
ein Mitglied die ihm übertragene Buchführungspflich t nicht ord-
nungsgemäß erfüllt, Spenden nicht den gesetzlichen oder den Vor-
schriften der Finanzordnung entsprechend abrechnet bzw. abliefert 
oder Mittel nicht den Vorschriften und Beschlüssen entsprechend 
verwendet und dadurch der Partei finanziellen Schad en in nicht un-
bedeutender Höhe zufügt.  
 
(2) Der Ausschluss erfolgt, wenn die zuständigen Sc hiedsgerichte 
des Landesverbandes oder der Bundespartei rechtskrä ftig darauf er-
kannt haben. 
 
(3) Ein rechtskräftig ausgeschlossenes Mitglied kan n nur mit Ge-
nehmigung des Landesvorstandes wieder Mitglied der Freien Demokra-
tischen Partei, Landesverband Hamburg, werden; es s ei denn, dass 
das Bundesschiedsgericht es rechtskräftig ausgeschl ossen hat. In 
diesem Fall ist eine Genehmigung des Bundesvorstand es notwendig.  
 
(4) Die parlamentarischen Gruppen der Partei sind g ehalten, ein 
rechtskräftig ausgeschlossenes oder ein ausgetreten es Parteimit-
glied aus ihrer Gruppe auszuschließen.  
 
(5) Ausgeschlossene Mitglieder sind der Bundesparte i unter Be-
kanntgabe der Ausschlussgründe zu melden.  
 
 
 
 
§ 10   Geschäftsjahr  
 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
(2) Die Amtsdauer für alle gewählten Parteiorgane -  ausgenommen 
das Landesschiedsgericht - beträgt zwei Jahre. Das Nähere bestimmt 
die Wahlordnung. Falls Neuwahlen zu den Parteiorgan en durch Be-
schluss des Landesparteitages zu einem anderen Zeit punkt als nach 
§ 2 Absatz 1 der Wahlordnung durchgeführt sind, bet rägt die Amts-
dauer der neugewählten Parteiorgane ein Geschäftsja hr zuzüglich 
des Zeitraumes, der sich aus einem vorgezogenen Wah ltermin ergibt.  
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(3) Alle Parteiorgane führen ihre Ämter bis zu Neuw ahlen fort. Die 
Amtsdauer der Delegierten und Ersatzdelegierten zum  Landespartei-
tag erlischt jedoch erst mit Eröffnung des Landespa rteitages, auf 
dem turnusgemäß Neuwahlen zum Landesvorstand durchg eführt werden.  
 
 
 
 
 
II.    Örtliche Gliederungen  
 
 
 
§ 11   Gliederung des Landesverbandes  
 
(1) Der Landesverband der Partei gliedert sich in B ezirksverbände, 
die sich mit den Verwaltungsbezirken der Freien und  Hansestadt 
Hamburg decken.  
 
(2) Jeder Bezirksverband gliedert sich in Kreisverb ände.  
 
(3) Zahl und Grenzen der Kreisverbände bestimmt der  Landespartei-
tag auf Vorschlag des betroffenen Bezirksverbandes.   
 
 
 
 
§ 12   Organe der örtlichen Gliederungen  

   (Gebietsverbände)  
 
(1) Mitgliederversammlung und Vorstand sind Organe der Bezirks- 
und Kreisverbände.  
 
(2) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ  des jeweiligen 
Gebietsverbandes. Sie ist beim Bezirksverband Parte itag, beim 
Kreisverband Hauptversammlung im Sinne des Parteien gesetzes.  
 
(3) Der Vorstand leitet den Gebietsverband und führ t dessen Ge-
schäfte nach Gesetz und Satzung.  
 
(4) Bei den Bezirksverbänden besteht als weiteres O rgan die Be-
zirksvollversammlung für die Wahl der Kandidaten fü r die Bezirks-
versammlungen. Das Nähere regelt § 24 der Satzung. 
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§ 13   Aufgaben der örtlichen Gliederungen  
 
(1) Den örtlichen Gliederungen obliegt die Pflege d es Zusammen-
halts und des Gedankenaustausches unter den Mitglie dern.  
 
(2) Es ist Aufgabe der Kreisverbände, durch regelmä ßige Mitglie-
derversammlungen die Mitglieder über aktuelle Frage n zu unterrich-
ten, ihre Meinung zu erforschen, Anträge für den La ndesparteitag 
zu diskutieren bzw. zu erarbeiten und dem Landesvor stand zu be-
richten. Sie sollen in der Öffentlichkeit für die Z iele der Partei 
wirken.  
 
(3) Es ist Aufgabe der Bezirksverbände, die Arbeit der Kreisver-
bände zu koordinieren. Der Vorstand soll die organi satorischen 
Maßnahmen auf Bezirks- und Kreisebene diskutieren u nd die Kreis-
verbände in ihrer Arbeit unterstützen.  
 
(4) Die Mitgliederversammlungen sind öffentlich. Si e sind vom Vor-
stand des Gebietsverbandes vorzubereiten.  
 
(5) Der Bezirksvorsitzende und im Verhinderungsfall e sein Stell-
vertreter sollen zu den Sitzungen der Kreisverbände  eingeladen 
werden. Sie haben hier beratende Stimme.  
 
(6) Die Mitgliederversammlung nimmt mindestens alle  zwei Jahre ei-
nen Tätigkeitsbericht des Vorstandes entgegen und f asst über ihn 
Beschluss. Der finanzielle Teil des Berichts ist vo r der Bericht-
erstattung durch Rechnungsprüfer, die von der Mitgl iederversamm-
lung gewählt werden, zu überprüfen. Sind in dem bet reffenden Ge-
bietsverband keine Rechnungsprüfer gewählt, obliegt  diese Aufgabe 
den Rechnungsprüfern des nächsthöheren Gebietsverba ndes.  
 
(7) Die Mitglieder in den Parteiorganen der örtlich en Gliederungen 
haben gleiches Stimmrecht.  
 
 
 
 
§ 14   Arbeitsweise im Kreisverband  
 
(1) Die Kreisverbände üben insbesondere folgende Re chte nach den 
Bestimmungen dieser Satzung aus:  
 

a) die Wahl des Kreisvorsitzenden,  
 
b) die Wahl des stellvertretenden Kreisvorsitzenden ,  
 
c) die Wahl des Kreisschatzmeisters, 
 
d) die Wahl von mindestens einem und höchstens drei  Beisitzern 
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zum Kreisvorstand, 
 
e) die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten f ür den Lan-
desparteitag,  
 
f) die Wahl der Vertreter und Ersatzvertreter für d ie Vertre-
terversammlungen auf Landesebene,  
 
g) die Benennung von Bürgern für die Besetzung der Ausschüsse 
der Bezirksversammlung durch die Bezirksversammlung sfraktion,  
 
h) die Wahl von zwei Rechnungsprüfern. 

 
(2) Ist ein Mitglied von einem Kreisverband in eine n anderen ge-
wechselt und haben die innerparteilichen Wahlen in dem Kreisver-
band, dem das Mitglied bis zum Wechsel angehörte, i m Jahr des 
Wechsels schon stattgefunden, so ruht sein aktives und passives 
Wahlrecht auf der entsprechenden Versammlung des ne uen Verbandes.  
 
(3) Die Wahl der Delegierten zum Landesparteitag un d der Vertreter 
zu den Vertreterversammlungen erfolgt in je einem W ahlgang. In je 
einem weiteren Wahlgang werden ebenso viele Ersatzd elegierte wie 
Delegierte bzw. Ersatzvertreter wie Vertreter ermit telt. Gewählt 
sind die Kandidaten mit den höchsten Stimmenzahlen.   
 
 
 
 
§ 15   Arbeitsweise im Bezirksverband  
 
(1) Der Bezirksvorstand besteht aus:  
 

a) dem Bezirksvorsitzenden,  
 
b) dem stellvertretenden Bezirksvorsitzenden,  
 
c) dem Bezirksschatzmeister,  
 
d) mindestens drei und höchstens fünf Beisitzern,  
 
e) einem Vertreter der Jungen Liberalen sowie 
 
f) dem Fraktionsvorsitzenden der FDP in der Bezirks versamm-
lung.  

 
Der Bezirksvorstand wird mit Ausnahme des Vorsitzen den der FDP-
Fraktion in der Bezirksversammlung durch den Bezirk sparteitag ge-
wählt.  
 
(2) Die Jungen Liberalen haben für den Wahlgang nac h Absatz 1 
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Buchstabe e das alleinige Vorschlagsrecht. Der Vorg eschlagene muss 
Mitglied der FDP im Bezirksverband sein. Entfällt a uf den Vor-
schlag der Jungen Liberalen keine Mehrheit nach den  Vorschriften 
der Wahlordnung, können die Jungen Liberalen einen anderen Kandi-
daten vorschlagen. Findet auch dieser Kandidat kein e Mehrheit, 
geht das Vorschlagsrecht auf den Bezirksparteitag ü ber. Das Vor-
schlagsrecht geht ebenfalls auf den Bezirksparteita g über, wenn 
die Jungen Liberalen bis zur Wahl ihr Vorschlagsrec ht nicht aus-
üben. 
 
(3) Der Bezirksparteitag wählt zwei Rechnungsprüfer .  
 
(4) An den Sitzungen des Bezirksvorstandes nehmen d ie Kreisvorsit-
zenden mit beratender Stimme teil. Sie können sich von ihren 
Stellvertretern oder einem anderen beauftragten Mit glied des 
Kreisvorstandes vertreten lassen.  
 
(5) Bei der Besetzung der Fach-, Regional- und Unte rausschüsse der 
Bezirksversammlung steht dem Bezirksvorstand ein Vo rschlagsrecht 
gegenüber der FDP-Fraktion in der Bezirksversammlun g zu.  
 
(6) Ist ein Mitglied von einem Kreisverband in eine n anderen ge-
wechselt und hat sich dadurch auch die Zugehörigkei t des Mitglieds 
zu einem Bezirksverband geändert und haben die inne rparteilichen 
Wahlen in dem Bezirksverband, dem das Mitglied bis zum Wechsel an-
gehörte, im Jahr des Wechsels schon stattgefunden, so ruht sein 
aktives und passives Wahlrecht auf der entsprechend en Versammlung 
des neuen Gebietsverbandes.  
 
 
 
 
§ 16   Abwahl von Vorstandsmitgliedern  
 
Die Wahlberechtigten können den von ihnen gewählten  Mitgliedern 
der Bezirks- und Kreisverbände einzeln oder in ihre r Gesamtheit 
durch Neuwahlen das Vertrauen entziehen. Auf Antrag  von mindestens 
zehn stimmberechtigten Mitgliedern, der schriftlich  gestellt sein 
muss, ist der betroffene Vorstand verpflichtet, Neu wahlen auszu-
schreiben, und zwar spätestens innerhalb von zwei W ochen nach Ein-
gang des Antrages mit einer Ladungsfrist von mindes tens zehn und 
höchstens 30 Tagen. Die Neuwahl des Vorstandes oder  einzelner Vor-
standsmitglieder kann nur mit einer Zweidrittelmehr heit der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder erfolgen. Die N euwahl muss der 
erste Punkt der Tagesordnung sein.  
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III.   Beschließende Organe des Landesverbandes  
 
 
 
§ 17   Beschließende Organe  
 
(1) Beschließende Organe des Landesverbandes sind:  
 
a) der Landesparteitag,  
 
b) die Vertreterversammlung zur Wahl der Vertreter für den Europa-
tag,  
 
c) die Vertreterversammlungen für die Aufstellung d er Landeslisten 
der Bundestags- oder Bürgerschaftskandidaten,  
 
d) die Versammlungen der wahlberechtigten Mitgliede r in den Ver-
waltungsbezirken für die Wahl der Listenkandidaten für die Be-
zirksversammlungen (Bezirksvollversammlung),  
 
e) die Versammlungen der wahlberechtigten Mitgliede r in den Wahl-
kreisen zur Aufstellung der Wahlkreisbewerber für d ie Wahlen des 
Deutschen Bundestages, der Hamburgischen Bürgerscha ft sowie für 
die Bezirksversammlungen (Wahlkreisversammlung) und   
 
f) der Landesvorstand.  
 
(2) Die beschließenden Organe sind an Beschlüsse de r beratenden 
Organe des Landesverbandes nicht gebunden.  
 
 
 
 
§ 18   Stimmrecht und Protokollführung bei  

Landesparteitagen, Wahlkreisversammlungen  
sowie bei Vertreter- und Mitgliederver- 
sammlungen  

 
(1) Mitglieder des Landesparteitages, von Wahlkreis versammlungen 
und von Vertreterversammlungen sind an Auftrag und Weisung nicht 
gebunden.  
 
(2) Jedes Mitglied des Landesparteitages, einer Wah lkreisversamm-
lung, einer Vertreterversammlung oder Mitgliederver sammlung hat 
eine Stimme. Vertretung ist unzulässig. Hiervon wer den die Über-
tragungen durch schriftliche Ermächtigung auf einen  Ersatzdele-
gierten nicht berührt. Das Nähere bestimmt die Wahl ordnung. 
 
(3) Über die Sitzungen sind Beschlussprotokolle anz ufertigen. Sie 
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haben auch die Tagesordnung und die Anträge zu enth alten. Der Lan-
desvorstand bestellt die Protokollführer.  
 
(4) Die Niederschriften sind vom Versammlungsleiter  und vom Proto-
kollführer zu unterzeichnen und in der Landesgeschä ftsstelle zu 
verwahren, wo sie während der Dienststunden von jed em Mitglied des 
betreffenden Gremiums eingesehen werden können.  
 
 
 
 
 
A)    Der Landesparteitag  
 
 
 
§ 19   Stellung und Zusammensetzung des  

   Landesparteitages   
 
(1) Der Landesparteitag ist das oberste Organ des L andesverbandes. 
Er ist Parteitag im Sinne des Parteiengesetzes. Sei ne Beschlüsse 
sind für alle Mitglieder und Gliederungen des Lande sverbandes ver-
bindlich. Hiervon sind die Vertreterversammlungen, die Bezirks-
vollversammlungen, die Wahlkreisversammlungen sowie  das Landes-
schiedsgericht für ihr Aufgabengebiet ausgenommen.  
 
(2) Der Landesparteitag setzt sich aus 121 stimmber echtigten Dele-
gierten zusammen. Diese werden von den Mitgliederve rsammlungen der 
Kreisverbände nach den Bestimmungen der Wahlordnung  für zwei Jahre 
gewählt.  
 
(3) Die Aufschlüsselung der 121 Delegierten auf die  Kreisverbände 
ist für 61 Delegierte nach den Mitgliederzahlen und  für 60 Dele-
gierte nach den Wahlergebnissen für die letzte Wahl  der Hamburgi-
schen Bürgerschaft nach Maßgabe der folgenden Besti mmungen vorzu-
nehmen. 
 
(4) Für die 61 Delegierten, die nach den Mitglieder zahlen bestimmt 
werden, ist die Mitgliederzahl in den Kreisverbände n mit 61 malzu-
nehmen und durch die Gesamtzahl der Mitglieder alle r Kreisverbände 
zu teilen. Für die Berechnung wird jeweils die Mitg liederzahl am 
31. Dezember des Kalenderjahres zugrunde gelegt, we lches dem Jahr 
vorangeht, in dem turnusgemäß gewählt wird. Als Mit glieder gelten 
hierbei auch diejenigen, die bis zum Stichtag einen  Aufnahmeantrag 
gestellt haben, sofern über diesen in der folgenden  Sitzung des 
Landesvorstandes positiv entschieden werden sollte und der Landes-
vorstand vorher entsprechend beschlossen hat.  
 
(5) Für die 60 Delegierten, die nach den Wahlergebn issen bestimmt 
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werden, ist das amtliche Endergebnis der letzten Bü rgerschaftswahl 
in den einzelnen Bezirkswahlkreisen heranzuziehen. Dazu ist die 
für die FDP bei der letzten Bürgerschaftswahl im Ge biet eines je-
den Kreisverbandes abgegebene Zahl der Stimmen mit 60 malzunehmen 
und durch die Gesamtzahl der bei der letzten Bürger schaftswahl für 
die FDP im Gebiet des Landes Hamburg abgegebenen St immen zu tei-
len.  
 
(6) Die Delegiertenzahl jedes Kreisverbandes wird a us der jeweils 
ermittelten Summe der sich nach den Absätzen 4 und 5 ergebenden 
Zahlen nach dem Verfahren Hare / Niemeyer ermittelt .  
 
(7) Kein Delegierter kann an einen Auftrag gebunden  werden. Er ist 
bei der Abgabe einer Stimme nur seiner Einsicht und  seinem Gewis-
sen unterworfen. 
 
(8) Ist ein Landesparteitagsdelegierter verhindert,  sein Stimm-
recht auszuüben, so kann er seine Stimme für den be treffenden Lan-
desparteitag auf einen der Ersatzdelegierten seines  Kreisverbandes 
durch schriftliche Ermächtigung übertragen. Der an der Teilnahme 
verhinderte Delegierte hat das Präsidium des Landes parteitages bis 
zur Eröffnung der Tagesordnung am jeweiligen Sitzun gstag von sei-
ner Verhinderung in Kenntnis zu setzen und ihm zugl eich mitzutei-
len, ob und auf welchen Ersatzdelegierten er das St immrecht über-
tragen hat. Macht er von diesem Recht keinen Gebrau ch, so tritt an 
seine Stelle ein Ersatzdelegierter seines Kreisverb andes in der 
Reihenfolge der bei der Wahl der Ersatzdelegierten erreichten 
Stimmen. Sind Ersatzdelegierte nicht vorhanden, tri tt an die Stel-
le des verhinderten Delegierten der Delegierte mit der höchsten 
Stimmenzahl, der dann zwei Stimmen vertritt. Ein De legierter kann 
neben seiner Stimme nur eine Stimme vertreten.  
 
(9) Die Mitgliedschaft als ordentlicher Delegierter  sowie als Er-
satzdelegierter des Landesparteitages erlischt mit dem Wechsel der 
Kreisverbandszugehörigkeit.  
 
(10) Im übrigen treten die Ersatzdelegierten in der  Reihenfolge 
ihrer Wahl an die Stelle der ordentlichen Delegiert en:  
 

a) bei Niederlegung des Mandats durch den ordentlic hen Dele-
gierten, sofern diese spätestens einen Tag vor dem Landespar-
teitag oder der Vertreterversammlung der Landesgesc häftsstelle 
durch schriftliche Erklärung mitgeteilt worden ist;  diese ist 
anzuzeigen unter genauer Angabe des Zeitpunktes, vo n dem an 
die Niederlegung Wirksamkeit erlangen soll;  
 
b) beim Ausscheiden von ordentlichen Delegierten au s dem Lan-
desverband Hamburg, oder  
 
c) nach zweimaligem unentschuldigten Fehlen von ord entlichen 
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Delegierten.  
 
(11) Das Recht, beratend an den Landesparteitagen t eilzunehmen, 
haben folgende Parteimitglieder:  
 

a) Ehrenmitglieder des Landesverbandes,  
 
b) Mitglieder des Bundesvorstandes,  
 
c) Mitglieder des Landesvorstandes,  
 
d) Mitglieder des Landesschiedsgerichtes,  
 
e) der Vorsitzende des Satzungsausschusses oder im Verhinde-
rungsfall ein von ihm beauftragtes Mitglied des Sat zungsaus-
schusses des Landesverbandes,  
 
f) die Revisoren des Landesverbandes,  
 
g) Mitglieder der Europäischen Kommission, 
 
h) Mitglieder des Europaparlaments, 
 
i) Bundesminister,  
 
j) Bundestagsabgeordnete,  
 
k) Senatoren der Freien und Hansestadt Hamburg,  
 
l) Mitglieder der Bürgerschaft der Freien und Hanse stadt Ham-
burg,  
 
m) Mitglieder der Bezirksversammlungen der Freien u nd Hanse-
stadt Hamburg,  
 
n) Deputierte der Fachbehörden der Freien und Hanse stadt Ham-
burg,  
 
o) Vorsitzende der Landesfachausschüsse, 
 
p) Bezirksvorsitzende, 
 
q) Kreisvorsitzende, 
 
r) die gewählten Mitglieder des Vorstandes der Libe ralen Frau-
en e.V. des Landesverbandes, 
 
s) die gewählten Mitglieder des Vorstandes der Jung en Libera-
len, Landesverband Hamburg,  
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t) die gewählten Mitglieder des Vorstandes der Vere inigung Li-
beraler Kommunalpolitiker Hamburg sowie  
 
u) der Europabeauftragte des Landesverbandes und se in Stell-
vertreter.  

 
(12) Ohne Redeberechtigung können alle anderen Mitg lieder des Lan-
desverbandes am Landesparteitag teilnehmen. Ein Red erecht kann 
diesen Parteimitgliedern zu einzelnen Beratungsgege nständen der 
Tagesordnung auf ihren schriftlichen Antrag durch e inen Beschluss 
des Landesparteitages erteilt werden. Die Redezeit kann in diesem 
Falle von vornherein begrenzt werden. 
 
 
 
 
§ 20   Arbeitsverfahren  
 
(1) Der Landesparteitag tritt mindestens zweimal im  Jahr zusammen.  
 
(2) Der Landesparteitag gibt sich eine Geschäftsord nung.  
 
(3) Die Landesparteitage werden durch ein Präsidium  geleitet, das 
aus einem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten best eht. Mitglieder 
des Landesvorstandes dürfen dem Präsidium des Lande sparteitages 
nicht angehören. Die Mitglieder dieses Präsidiums m üssen Mitglie-
der des Landesparteitages sein.  
 
(4) Das Präsidium des Landesparteitages wird alle z wei Jahre unter 
der Leitung des Vorsitzenden des Landesschiedsgeric htes oder eines 
von ihm zu bestimmenden Mitgliedes des Landesschied sgerichtes ge-
wählt. Das Nähere bestimmen die Wahlordnung und die  Geschäftsord-
nung des Landesparteitages.  
 
(5) Auf Antrag des Landesvorstandes, von mindestens  drei Bezirks-
verbänden, sieben Kreisverbänden oder 100 Mitgliede rn des Landes-
verbandes ist das Präsidium des Landesparteitages v erpflichtet, 
einen außerordentlichen Landesparteitag einzuberufe n, wenn die An-
tragsteller den Gegenstand der Verhandlungen bezeic hnet haben.  
 
(6) Zu den Landesparteitagen hat das Präsidium des Landesparteita-
ges durch die Landesgeschäftsstelle unter Mitteilun g der Tagesord-
nung und unter Beifügung der vorliegenden Anträge e inzuladen. Für 
die Behandlung satzungsändernder Anträge ist mit ei ner Frist von 
drei Wochen unter Beifügung der Anträge zu laden. Ä nderungsanträge 
zu satzungsändernden Anträgen, die nicht redaktione lle Änderungen 
betreffen, sind nicht zulässig.  
 
(7) Sonstige Anträge - mit Ausnahme von Dringlichke itsanträgen - 
müssen spätestens zwei Wochen vor dem Landesparteit ag der Landes-
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geschäftsstelle zur Weiterleitung an das Präsidium zugeleitet wer-
den. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.  
 
(8) Dringlichkeitsanträge sind an Fristen nicht geb unden. Sat-
zungsändernde Anträge können nicht Dringlichkeitsan träge sein.  
 
(9) Antragsberechtigt sind:  
 

a) der Landesvorstand, 
 
b) alle Gebietsverbände des Landesverbandes,  
 
c) die Liberalen Frauen e.V.,  
 
d) die Jungen Liberalen, Landesverband Hamburg,  
 
e) die Bürgerschaftsfraktion,  
 
f) die Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker,  
 
g) die Landesfachausschüsse,  
 
h) fünf stimmberechtigte Mitglieder des Landesparte itages ge-
meinsam oder 
 
i) zehn Mitglieder des Landesverbandes gemeinsam. 

 
(10) Änderungsanträge können von den Antragsberecht igten und von 
einzelnen stimmberechtigten oder beratenden Mitglie dern des Lan-
desparteitages bis zum Schluss der jeweiligen Berat ung gestellt 
werden. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung.  
 
(11) Der Landesparteitag kann eine Antragskommissio n einsetzen, 
deren Aufgabe es ist, Empfehlungen für den Ablauf d er Beratung von 
Anträgen zu geben. Das Nähere regelt die Geschäftso rdnung.  
 
(12) Der Landesparteitag ist beschlussfähig, wenn e r ordnungsgemäß 
geladen und mindestens die Hälfte seiner Mitglieder  anwesend oder 
vertreten ist.  
 
(13) Der Landesparteitag entscheidet in der Regel m it der einfa-
chen Stimmenmehrheit. Satzungsänderungen bedürfen e iner Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen,  mindestens a-
ber der Mehrheit der stimmberechtigten Landespartei tagsmitglieder, 
Auflösungsbeschlüsse einer Dreiviertelmehrheit der stimmberechtig-
ten Landesparteitagsmitglieder.  
 
(14) Die Beschlussunfähigkeit bedarf der Feststellu ng durch das 
Präsidium des Landesparteitages. Die Feststellung e rfolgt auf An-
trag von zehn anwesenden stimmberechtigten Mitglied ern.  
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(15) Versäumt ein Mitglied zwei Sitzungen des Lande sparteitages in 
einer Wahlperiode unentschuldigt, so stellt das Prä sidium fest, 
dass sein Mandat erloschen ist und benachrichtigt d en wahlberech-
tigten Kreisverband und die Betroffenen.  
 
(16) Niemand hat das Recht, durch mündlichen oder n icht fristge-
rechten Antrag Satzungsänderungen herbeizuführen. 
 
 
 
 
 
§ 21   Aufgaben  
 
(1) Der Landesparteitag verhandelt und beschließt ü ber alle poli-
tischen und organisatorischen Fragen des Landesverb andes. Er hat 
die einheitliche politische Willensbildung innerhal b des Landes-
verbandes zu fördern.  
 
(2) Aufgaben des Landesparteitages sind insbesonder e:  
 

a) die jährliche Entgegennahme des Geschäfts- und d es Finanz-
berichtes des Landesvorstandes, die eine Woche vor der betref-
fenden Sitzung des Landesparteitages in der Landesg eschäfts-
stelle für dessen Mitglieder zur Einsichtnahme ausl iegen müs-
sen, und des Rechnungsprüfungsberichtes der Revisor en;  
 
b) die Entlastung des Landesvorstandes nach Ablauf der Wahlpe-
riode;  
 
c) die Berufung des Ehrenvorsitzenden sowie die Ern ennung von 
Ehrenmitgliedern;  
 
d) die Wahl:  
 

aa) des Präsidiums des Landesparteitages,  
 
bb) der Mitglieder des Landesvorstandes,  
 
cc) der Mitglieder des Landesschiedsgerichtes,  
 
dd) der beiden Revisoren und der beiden Ersatzrevis oren,  
 
ee) der Delegierten und ihrer Stellvertreter zum Bu ndespar-
teitag,  
 
ff) der Mitglieder der ständigen Zählkommission, 
 
gg) des Europabeauftragten des Landesverbandes sowi e seines 
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Stellvertreters;  
 
e) die Beschlussfassung über Umlagen aus besonderen  Anlässen, 
insbesondere zur Finanzierung von Wahlkampfkosten;  
 
f) die Beschlussfassung über Änderungen dieser Satz ung sowie 
der Wahlordnung als ihres Bestandteils, und  
 
g) die Beschlussfassung über die Auflösung des Land esverbandes 
und über die Verwendung des sich nach der Abwicklun g ergeben-
den Vermögensüberschusses.  

 
(3) Über organisatorische oder grundsätzliche Abmac hungen mit an-
deren Parteien oder deren Fraktionen oder mit Teile n von diesen 
entscheidet ausschließlich der Landesparteitag. Der artige Be-
schlüsse bedürfen der Genehmigung durch den Bundesv orstand, die 
vom Landesvorstand einzuholen ist. Die verfassungsm äßigen Rechte 
der Abgeordneten bleiben unberührt.  
 
(4) Der Landesparteitag kann dem Präsidium des Land esparteitages 
einzeln oder in seiner Gesamtheit das Vertrauen ent ziehen. 
 
(5) Anträge, dem Präsidium oder Mitgliedern desselb en das Vertrau-
en zu entziehen, müssen von einem Viertel der stimm berechtigten 
Mitglieder des Landesparteitages schriftlich gestel lt werden. Über 
diese Anträge ist unter der Leitung des Vorsitzende n des Landes-
schiedsgerichtes oder eines von ihm bestellten Mitg liedes dessel-
ben sofort abzustimmen. Der Beschluss bedarf der ab soluten Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen.  
 
(6) Wird dem Präsidium des Landesparteitages in sei ner Gesamtheit 
das Vertrauen entzogen, lädt der Landesvorstand zur  nächsten Sit-
zung des Landesparteitages ein, auf der als erster Punkt der Ta-
gesordnung, unter dem Vorsitz des Vorsitzenden des Landesschieds-
gerichtes oder eines von diesem zu bestellenden Mit gliedes dessel-
ben, ein neues Präsidium zu wählen ist. Wird nicht allen Mitglie-
dern des Präsidiums das Vertrauen entzogen, so kann  die Nachwahl 
in der gleichen Sitzung unter Vorsitz des verbleibe nden Präsidiums 
erfolgen. Falls dies nicht geschieht, lädt das verb leibende Präsi-
dium zum nächsten Landesparteitag ein, bei der unte r seiner Lei-
tung als erster Tagesordnungspunkt die Nachwahl zu erfolgen hat.  
 
(7) Bei Rücktritt des Präsidiums des Landesparteita ges findet Ab-
satz 6 Satz 1 entsprechend Anwendung; bei Rücktritt  einzelner Mit-
glieder des Präsidiums findet Absatz 6 Satz 2 entsp rechend Anwen-
dung. 
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B)    Die Vertreterversammlung zur Wahl der  

   Vertretung auf dem Europatag  
 
 
 
§ 22   Vertreterversammlung für die Europawahl  
 
(1) Die Vertreter des Landesverbandes für den Europ atag der FDP 
zur Aufstellung der Bewerber für die Wahl zum Europ äischen Parla-
ment werden von einer Vertreterversammlung des Land esverbandes aus 
ihrer Mitte gewählt. Für diese Vertreterversammlung  gelten die 
Vorschriften über den Landesparteitag entsprechend.  Die Bestimmun-
gen des § 19 Absatz 4 Satz 3 sowie des § 23 Absätze  4, 5, 6, 7 und 
9 finden ebenfalls Anwendung. 
 
(2) Die Mitglieder der Vertreterversammlung für die  Europawahl 
sind aus der Mitte von Mitgliederversammlungen der Kreisverbände 
zu wählen, zu denen ordnungsgemäß nach den Gesetzen  und den Sat-
zungen eingeladen werden muss. Sie werden mit einfa cher Mehrheit 
gewählt. 
 
(3) Aktiv und passiv wahlberechtigt zu dieser Vertr eterversammlung 
ist nur, wer im Gebiet der Freien und Hansestadt Ha mburg im Zeit-
punkt dieser Kreisversammlung für das Europäische P arlament aktiv 
wahlberechtigt ist. An diesen Mitgliederversammlung en sind demnach 
auch solche Mitglieder der Partei zu beteiligen, di e nicht Mit-
glied des Hamburger Landesverbandes sind, ihren Hau ptwohnsitz aber 
im Gebiet des Kreisverbandes haben. Wahlberechtigte  Hamburger Mit-
glieder üben ihr Stimmrecht in demjenigen Kreisverb and aus, in dem 
sie Mitglied sind. Eine Übertragung des Stimmrechts  ist unzuläs-
sig. Wählbar sind nur solche Vertreter und Ersatzve rtreter, die 
nach dem Europawahlgesetz für die Europawahl selbst  wahlberechtigt 
sind.  
 
 
 
 
 
C)    Die Vertreterversammlungen für die Wahl  

   der Bundestags- und Bürgerschafts-  

   kandidaten  
 
 
 
§ 23   Vertreterversammlungen für Bundestag und  

   Bürgerschaft  
 
(1) Die Kandidaten des Landesverbandes für die Wahl  zum Deutschen 
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Bundestag und zur Hamburgischen Bürgerschaft werden  - mit Ausnahme 
der Wahlkreisbewerber - von einer Vertreterversamml ung des Landes-
verbandes gewählt.  
 
(2) Die Vertreter und Ersatzvertreter dieser Vertre terversammlun-
gen gehen aus Urwahlen hervor, zu denen ordnungsgem äß nach den Ge-
setzen und der Wahlordnung dieser Satzung eingelade n werden muss; 
sie werden mit einfacher Mehrheit gewählt. Diese Ur wahlen werden 
in den Kreisverbänden durchgeführt. Aktiv und passi v wahlberech-
tigt zu der Vertreterversammlung ist nur, wer im Ge biet der Freien 
und Hansestadt Hamburg im Zeitpunkt dieser Kreisver sammlung für 
das Parlament aktiv wahlberechtigt ist, zu dessen W ahl die Kandi-
daten zu wählen sind.  
 
(3) Hinsichtlich der Zusammensetzung der Vertreterv ersammlungen 
des Landesverbandes gelten die Bestimmungen über de n Landespartei-
tag entsprechend . Auch § 19 Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.  
 
(4) Zur Sitzung der Vertreterversammlung lädt das P räsidium des 
Landesparteitages ein. Es leitet die Wahl zu einem Präsidium der 
Vertreterversammlung. Dieses besteht aus drei Perso nen, die nicht 
der Vertreterversammlung angehören müssen, aber nic ht Kandidaten 
für die auf der Tagesordnung stehenden Wahlen sein dürfen.  
 
(5) Die Mitglieder der Vertreterversammlung und die  Ersatzvertre-
ter dürfen nicht früher als jeweils gesetzlich vorg esehen gewählt 
werden; sie sollen jedoch spätestens vier Monate vo r den Parla-
mentswahlen gewählt werden. Ihre Amtsdauer endet mi t den gültig 
vollzogenen Parlamentswahlen.  
 
(6) Ist ein gewählter Vertreter an der Teilnahme an  der Vertreter-
versammlung gehindert, so kann er bis zum Vortage d er Versammlung 
sein Amt durch schriftliche Erklärung gegenüber der  Landesge-
schäftsstelle niederlegen. An seine Stelle tritt de r nächste Er-
satzvertreter seines Kreisverbandes in der Reihenfo lge der bei der 
Wahl erreichten Stimmen. Kann dieser nicht mehr err eicht werden, 
so verfällt dieses Stimmrecht. Kein Mitglied der Ve rtreterversamm-
lung kann mehr als eine Stimme ausüben. 
 
(7) Im übrigen treten die Ersatzvertreter in der Re ihenfolge ihrer 
Wahl an die Stelle eines ordentlichen Vertreters be im Ausscheiden 
des ordentlichen Vertreters aus dem Landesverband H amburg sowie 
bei dessen Wechsel in einen anderen Kreisverband.  
 
(8) Bei Wahlen gemäß Artikel 63 Absatz 4 und Artike l 68 Absatz 1 
i.V.m. Artikel 39 Absatz 1 des Grundgesetze und gem äß Artikel 10 
i.V.m. Artikel 11 und Artikel 36 der Verfassung der  Freien und 
Hansestadt Hamburg können die Ladungs-, Aufforderun gs- und Einrei-
chungsfristen bis auf drei Tage verkürzt werden, wo bei die La-
dungsfrist für die Vertreterversammlung mindestens sechs Tage be-
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trägt. § 23 Absatz 4 Satz 1 ist in diesen Fällen ni cht anwendbar. 
 
(9) Die Vertreterversammlung ist beschlussunfähig, wenn auf Antrag 
von zehn Vertretern festgestellt wird, dass weniger  als die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.  
 
 
 
 
 
D)    Die Mitgliederversammlung für die Wahl  

   der Kandidaten für die Bezirksversammlung  
 
 
 
§ 24   Bezirksvollversammlung   
 
(1) Die Aufstellung der Kandidaten für die Bezirksv ersammlungen 
wird in jedem Hamburger Verwaltungsbezirk durch die  Bezirksvoll-
versammlung durchgeführt. Aktiv und passiv wahlbere chtigt in der 
Bezirksvollversammlung ist nur, wer im Bezirksgebie t für die Be-
zirksversammlung der Freien und Hansestadt Hamburg wahlberechtigt 
ist, zu deren Wahl die Kandidaten zu wählen sind.  
 
(2) Die Einladung zu den Bezirksvollversammlungen e rfolgt durch 
den Vorstand des zuständigen Bezirksverbandes. Er l eitet die Wahl 
zum Präsidium der Bezirksvollversammlung. Dieses be steht aus drei 
Personen, die nicht Kandidaten für die auf der Tage sordnung ste-
henden Wahlen sein dürfen.  
 
(3) § 18 der Satzung gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
E)  Die Mitgliederversammlung zur Aufstellung  

der Wahlkreisbewerber für den Deutschen  
Bundestag sowie die Hamburgische Bürger- 
schaft und die Bezirksversammlungen 

 
 
 
§ 25    Wahlkreisversammlung  
 
(1) Die Aufstellung der Wahlkreisbewerber für Wahle n zum Deutschen 
Bundestag, zur Hamburgischen Bürgerschaft und zu de n Bezirksver-
sammlungen wird in jedem Wahlkreis durch eine Wahlk reisversammlung 
durchgeführt. Aktiv wahlberechtigt ist jedes Mitgli ed der FDP, das 
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in dem Wahlkreis, für den der Wahlkreisbewerber zu wählen ist, für 
den Deutschen Bundestag bzw. die Hamburgische Bürge rschaft bzw. 
die jeweilige Bezirksversammlung wahlberechtigt ist . Wahlvorschlä-
ge können von jedem Mitglied der Wahlkreisversammlu ng während der 
Versammlung oder vorher schriftlich bis spätestens sieben Tage vor 
der Versammlung an den Landesvorstand eingebracht w erden. 
 
(2) Die Einladung zu den Wahlkreisversammlungen erf olgt durch den 
Landesvorstand. Er kann durch Beschluss darin näher  bezeichnete 
Bezirksvorstände mit der Eröffnung der Wahlkreisver sammlung und 
die Durchführung der Wahl eines Präsidiums der Wahl kreisversamm-
lung beauftragen. § 24 Absatz 2 der Satzung gilt en tsprechend. 
 
(3) § 18 der Satzung gilt entsprechend. 
 
 
 
 
 
F)    Der Landesvorstand  
 
 
 
§ 26   Zusammensetzung des Landesvorstandes  
 
(1) Der Landesvorstand besteht aus:  
 

a) dem Ehrenvorsitzenden mit beratender Stimme,  
 
b) dem Landesvorsitzenden,  
 
c) drei stellvertretenden Landesvorsitzenden,  
 
d) dem Landesschatzmeister,  
 
e) sechs Beisitzern,  
 
f) einer Vertreterin der Liberalen Frauen e.V.,  
 
g) einem Vertreter der Jungen Liberalen, Landesverb and Ham-
burg, und  
 
h) dem Vorsitzenden der FDP-Bürgerschaftsfraktion.  

 
(2) Innerhalb des Landesvorstandes besteht ein Präs idium (ge-
schäftsführender Landesvorstand). Diesem Präsidium des Landesvor-
standes gehören an: 
 

a) der Ehrenvorsitzende mit beratender Stimme, 
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b) der Landesvorsitzende, 
 
c) die stellvertretenden Landesvorsitzenden,  
 
d) der Landesschatzmeister sowie 
 
e) der Vorsitzende der FDP-Bürgerschaftsfraktion.   

 
(3) An den Sitzungen des Landesvorstandes nehmen da rüber hinaus 
mit beratender Stimme teil:  
 

a) der Landesgeschäftsführer,  
 
b) die Vorsitzenden der Bezirksverbände oder ihre S tellvertre-
ter,  
 
c) Mitglieder des Landesverbandes im Deutschen Bund estag, 
 
d) Mitglieder des Landesverbandes im Europäischen P arlament 
sowie 
 
e) Mitglieder des Landesverbandes im FDP-Bundesvors tand. 

 
(4) Der Landesvorsitzende und die stellvertretenden  Landesvorsit-
zenden dürfen nicht Mitglied des Senats oder Vorsit zender der FDP-
Bürgerschaftsfraktion sein; sie dürfen nicht Inhabe r eines besol-
deten Amtes der Partei oder der Bürgerschaftsfrakti on sein. Der 
Landesvorsitzende und der Landesschatzmeister dürfe n nicht in ei-
ner der Partei nahestehenden politischen Stiftung v ergleichbare 
Funktionen ausüben.  
 
 
 
 
§ 27   Wahl des Landesvorstandes  
 
(1) Der Landesvorstand wird mit Ausnahme des Vorsit zenden der FDP-
Bürgerschaftsfraktion durch den Landesparteitag in geheimer Ein-
zelwahl gewählt.  
 
(2) Die Liberalen Frauen e.V. und die Jungen Libera len haben für 
die sie betreffenden Wahlgänge das alleinige Vorsch lagsrecht. Ent-
fällt auf den Vorschlag der betreffenden Gruppe kei ne Mehrheit 
nach den Vorschriften der Wahlordnung, kann die bet reffende Gruppe 
einen anderen Kandidaten vorschlagen. Findet auch d ieser Kandidat 
keine Mehrheit, geht das Vorschlagsrecht auf den La ndesparteitag 
über. Vorschläge bedürfen hierbei der Unterstützung  von 15 Mit-
gliedern des Landesparteitages.  
 
(3) Der Landesparteitag kann den vom Landesparteita g gewählten 
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Mitgliedern des Landesvorstandes, ausgenommen den E hrenvorsitzen-
den, auf Antrag von 25 v. H. der stimmberechtigten Mitglieder des 
Landesparteitages das Vertrauen entziehen. Auf Antr ag von 25 v. H. 
der stimmberechtigten Mitglieder des Landesparteita ges ist das 
Präsidium verpflichtet, den Landesparteitag spätest ens innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Antrages einzuberufen . Der Beschluss 
bedarf der Mehrheit der stimmberechtigten Mitgliede r des Landes-
parteitages. Das Amt des Vorstandes oder der Vorsta ndsmitglieder 
endet mit der vollzogenen Neuwahl.  
 
 
 
 
§ 28   Arbeitsverfahren im Landesvorstand  
 
(1) Der Landesvorstand ist beschlussfähig, wenn meh r als die Hälf-
te seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist , darunter ent-
weder der Landesvorsitzende oder ein stellvertreten der Landesvor-
sitzender.  
 
(2) Der Landesvorstand ist auf Antrag von drei Mitg liedern oder 
von vier Bezirksvorsitzenden unverzüglich einzuberu fen. Der Ge-
genstand der Verhandlung muss in dem Antrag bezeich net sein.  
 
(3) Der Landesvorsitzende ist Vorstand im Sinne des  § 26 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches und vertritt den Landesverba nd nach außen. 
Er wird in allen Tätigkeitsbereichen durch die stel lvertretenden 
Landesvorsitzenden vertreten. Der Landesschatzmeist er vertritt den 
Landesverband in allen wirtschaftlichen und finanzi ellen Angele-
genheiten nach außen; er ist insofern besonderer Ve rtreter im Sin-
ne des § 30 des Bürgerlichen Gesetzbuches.  
 
 
 
 
§ 29   Aufgaben des Landesvorstandes   
 
(1) Der Landesvorstand leitet den Landesverband ver antwortlich 
nach Maßgabe dieser Satzung und den Beschlüssen des  Landespartei-
tages. Er ist verpflichtet, auf den Landesparteitag en über die 
Durchführung der vom Landesparteitag gefassten Besc hlüsse zu be-
richten.  
 
(2) Die laufenden politischen und organisatorischen  Aufgaben des 
Landesvorstandes werden durch das Präsidium des Lan desvorstandes 
wahrgenommen. Dieses ist verpflichtet, den Landesvo rstand über al-
le Beschlüsse und Maßnahmen zu unterrichten. 
 
(3) Der Landesvorstand ist verpflichtet, einen Fina nzplan für ei-
nen Zeitraum von vier Jahren aufzustellen, aus dem sich der vor-



Freie Demokratische Partei       Landessatzung (200 6) 
Landesverband Hamburg        Seite 27 

Stand: 22. November 2006 

ausgeschätzte jährliche Finanzbedarf und der jeweil ige Deckungs-
vorschlag ergeben; der Finanzplan ist jährlich fort zuschreiben. 
Der Landesvorstand ist weiter verpflichtet, vor Beg inn des Rech-
nungsjahres einen Haushaltsplan aufzustellen. Für N achtragshaus-
halte sind Finanzierungspläne aufzustellen.  
 
(4) Der Landesvorstand vertritt den Landesverband g egenüber der 
Bundespartei.  
 
(5) Der Landesvorstand kann sich in einzelnen Punkt en des Rates 
der betroffenen Bezirksvorsitzenden sowie der satzu ngsgemäß be-
stellten Ausschüsse bedienen.  
 
(6) Der Landesvorstand beschließt zu Beginn seiner Amtszeit über 
die Fortführung, die Auflösung oder die Veränderung  bestehender 
und die Einrichtung neuer Landesfachausschüsse. Er soll zugleich 
die Themen festlegen, die vom jeweiligen Landesfach ausschuss zur 
Beratung des Landesvorstandes vorrangig zu bearbeit en sind. Er be-
stimmt dessen Vorsitzenden. Der jeweilige Landesfac hausschuss er-
hält vorab Gelegenheit, einen Vorschlag zu unterbre iten. Bis zur 
endgültigen Entscheidung über den Vorsitzenden in d er neuen Perio-
de setzt der Landesvorstand einen kommissarischen V orsitzenden 
ein. Die Kreisverbände sind über die bestehenden La ndesfachaus-
schüsse zu unterrichten. 
 
(7) Der Landesvorstand bestimmt die Vertreter des L andesverbandes 
für die Bundesfachausschüsse. Dem entsprechenden La ndesfachaus-
schuss ist Gelegenheit für einen Vorschlag zu geben .  
 
(8) Der Landesvorstand ist berechtigt, für die Bear beitung von 
Einzelaufgaben und bestimmter Arbeitsgebiete des La ndesvorstandes 
besondere Ausschüsse zu bilden unter Heranziehung a uch solcher 
Parteimitglieder, die dem Landesvorstand nicht ange hören.  
 
(9) Er ist berechtigt, Mitgliederversammlungen der Bezirks- und 
Kreisverbände der Partei unter Angabe der Tagesordn ung einzuberu-
fen und ein Mitglied, das nicht dem Bezirks- oder K reisverband an-
zugehören braucht, mit der Versammlungsleitung zu b eauftragen, 
wenn:  
 

a) die innerparteilichen Wahlen nicht innerhalb der  Fristen 
der Wahlordnung stattgefunden haben;  
 
b) zu befürchten ist, dass andernfalls die rechtzei tige Auf-
stellung von Vertretern für die öffentlichen Wahlen  oder die 
durch die Bezirksvollversammlungen oder Wahlkreisve rsammlungen 
vorzunehmenden Wahlen unterbleiben;  
 
c) ein Bezirks- oder Kreisvorstand zurückgetreten i st, ohne 
dass eine Neuwahl stattgefunden hat;  
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d) Wahlen für ungültig erklärt wurden;  
 
e) zu befürchten ist, dass anderenfalls die rechtze itige Re-
chenschaftslegung entsprechend den Bestimmungen des  Parteien-
gesetzes und den Richtlinien des Bundesschatzmeiste rs unter-
bleibt.  

 
 
 
 
§ 30   Satzungsausschuss des Landesvorstandes  
 
(1) Der Landesvorstand setzt einen Satzungsausschus s ein, dem die 
Vorberatung aller satzungsändernden Anträge sowie d ie Beratung an-
derer Satzungsfragen obliegt.  
 
(2) Der Satzungsausschuss besteht aus sieben Mitgli edern, davon 
vier Mitglieder mit der Befähigung zum Richteramt; seine Mitglie-
der dürfen nicht dem Landesvorstand oder dem Landes schiedsgericht 
angehören. Der Vorsitzende wird aus der Mitte des S atzungsaus-
schusses gewählt; er bedarf der Bestätigung durch d en Landesvor-
stand.  
 
 
 
 
§ 31   Landesschatzmeister  
 
(1) Der Landesschatzmeister ist verantwortlich für sämtliche fi-
nanziellen und wirtschaftlichen Belange des Landesv erbandes. Er 
entwirft die Finanz- und Haushaltspläne. Er hat wei terhin Sorge zu 
tragen für die Einziehung der Beiträge und Spenden,  die sichere 
Belegung und sparsame Verwendung sowie die ordnungs gemäße Buch- 
und Belegführung.  
 
(2) Der Landesschatzmeister ist dafür verantwortlic h, dass die 
Mittel des Landesverbandes nur entsprechend den Bes chlüssen zum 
Haushaltsplan des Landesverbandes verwandt werden.  
 
(3) Der Landesschatzmeister ist verpflichtet, jedem  gewählten Re-
visor jederzeit vollen Einblick in die Buch- und Be legführung so-
wie in die Bestände des Landesverbandes zu gewähren  und jede ge-
forderte Auskunft zu erteilen. 
 
(4) Der Landesschatzmeister hat ferner zu gewährlei sten, dass der 
Kassenbericht von den Mitgliedern des Landesparteit ages gemäß § 21 
Absatz 2 Buchstabe a der Satzung in der Landesgesch äftsstelle ein-
gesehen werden kann.  
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§ 32   Buchführung, Kassenprüfung und Revisoren  
 
(1) Der Landesvorstand und die Vorstände der Bezirk s- und Kreis-
verbände sind zur ordnungsgemäßen Buchführung verpf lichtet. Diese 
hat den Bestimmungen des Parteiengesetzes zu entspr echen.  
 
(2) Die Gebietsverbände haben durch ihre Vorstände unverzüglich 
nach Ablauf des Rechnungsjahres den nach dem Partei engesetz vorge-
schriebenen Rechenschaftsbericht über Einnahmen, Au sgaben und Ver-
mögen im Rechnungsjahr zu erstellen und zusammen mi t der dazugehö-
rigen Vollständigkeitserklärung dem nächsthöheren G ebietsverband 
zuzuleiten.  
 
(3) Erfüllen die Gebietsverbände die Vorschriften d es Parteienge-
setzes oder der Finanzordnung der Partei nicht, so haben sie für 
den daraus entstehenden Schaden zu haften. Die Glie derungen haften 
dabei für das Verschulden ihrer Organe.  
 
(4) Es sind zwei Revisoren des Landesverbandes und für jeden ein 
Ersatzrevisor für zwei Jahre vom Landesparteitag zu  wählen. Diese 
dürfen weder Mitglied des Landesvorstandes sein noc h in einem 
Dienstverhältnis zu einem Gebietsverband stehen ode r von diesem 
regelmäßig Einkünfte erhalten.  
 
(5) Die Revisoren des Landesverbandes haben die stä ndige Aufgabe, 
das gesamte Buchführungswesen und die ordnungsgemäß e Verwendung 
der Mittel anhand der Bücher und Belege zu prüfen. Sie haben Bean-
standungen unverzüglich dem Landesvorstand mitzutei len. Sie können 
sie dem Landesparteitag nach Anhörung des Landessch atzmeisters zur 
Kenntnis bringen. 
 
(6) Die Revisoren können vom Landesverband und jede r nachgeordne-
ten Parteigliederung jederzeit volle Akteneinsicht verlangen.  
 
(7) Die Revisoren haben auf Anforderung der Mehrhei t des Landes-
parteitages über das Ergebnis der Prüfungen zu beri chten. Dies 
muss ohne Aufforderung geschehen in der Sitzung des  Landespartei-
tages, in der ein neuer Landesvorstand gewählt wird .  
 
(8) Jeder Revisor ist für die Erfüllung der Aufgabe n einzeln ver-
antwortlich. Er hat im Verhinderungsfall seinen Ste llvertreter so-
wie den Landesvorstand zu benachrichtigen. 
 
(9) Den Gliederungen des Hamburger Landesverbandes ist es unbenom-
men, die Buchführung ihrer Ebene durch eigene Rechn ungsprüfer zu 
überprüfen.  
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(10) Die Rechte der von der Bundespartei beauftragt en Wirt- 
schaftsprüfer bleiben unberührt.  
 
 
 
 
 
IV.    Beratende Organe des Landesverbandes  
 
 
 
§ 33   Beratende Organe  
 
(1) Beratende Organe des Landesverbandes sind die L andesfachaus-
schüsse (§ 34).  
 
(2) Die Willensbildung des Landesverbandes kann wei ter vorbereitet 
werden durch eine Mitgliederbefragung.  
 
 
 
 
§ 34   Landesfachausschüsse  
 
(1) Die Landesfachausschüsse vereinigen Mitglieder zu gemeinsamer 
Tätigkeit auf dem ihrem Beruf, ihrer Eignung und Ne igung entspre-
chenden Arbeitsgebieten des öffentlichen Lebens. Je des Mitglied 
des Landesverbandes ist berechtigt, an den Sitzunge n der Landes-
fachausschüsse teilzunehmen. Das fachlich zuständig e Mitglied des 
Landesvorstandes nimmt an den Sitzungen teil. Sachv erständige, die 
nicht Mitglied der FDP sind, können zu bestimmten T hemen geladen 
werden. Die fachlich zuständigen Mitglieder der FDP  in Bürger-
schaft, Senat und Deputationen sollen unter Mitteil ung der Tages-
ordnung zu den Sitzungen geladen werden. 
 
(2) Die vorrangige Aufgabe der Landesfachausschüsse  ist es, die 
Arbeit des Landesvorstandes auf einem bestimmten po litischen Ge-
biet sachverständig zu unterstützen und Aufträge de s Landespartei-
tages zu bearbeiten. Weitere Aufgaben legen die Lan desfachaus-
schüsse zu Beginn ihrer Tätigkeit in der jeweiligen  Periode in ei-
nem Arbeitsprogramm fest. Sie beschließen über Vors chläge an den 
Landesvorstand für die Besetzung von Ehrenämtern in  der hamburgi-
schen Verwaltung. 
 
(3) Die Landesfachausschüsse konstituieren sich unt er dem Vorsitz 
des jeweils vom Landesvorstand designierten kommiss arischen Vor-
sitzenden. Sie beschließen in der konstituierenden Sitzung über 
den dem Landesvorstand vorzulegenden Vorschlag für den Vorsitz und 
wählen seinen Stellvertreter und den Schriftführer.  Alle Teilneh-
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mer der Sitzungen der Landesfachausschüsse sind sti mmberechtigt, 
sofern sie Mitglieder der FDP im Landesverband Hamb urg sind. 
 
(4) Der Landesvorstand ist berechtigt, die organisa torische Arbeit 
der Landesfachausschüsse auch im Hinblick auf die d urch die Arbeit 
der Landesfachausschüsse verursachten Kosten durch ein Organisati-
onsstatut zu regeln. 
 
(5) Die Landesfachausschüsse schlagen durch Wahl de m Landesvor-
stand die Vertreter für die entsprechenden Bundesfa chausschüsse 
vor. Sie beschließen über Vorschläge an den Landesv orstand für die 
Besetzung von Ehrenämtern. Vorschläge für die Wahl von Deputierten 
der FDP werden vom Landesvorstand der Bürgerschafts fraktion zur 
Kenntnis gegeben. 
 
(6) Die Landesfachausschüsse äußern sich nur mit Zu stimmung des 
Präsidiums des Landesvorstandes öffentlich. 
 
 
 
 
§ 35   (aufgehoben)  
 
 
 
 
§ 36   Mitgliederbefragung  
 
(1) Unter den Mitgliedern des Landesverbandes könne n Mitgliederbe-
fragungen über wichtige politische und organisatori sche Fragen 
durchgeführt werden. Das Ergebnis der Mitgliederbef ragung hat  
empfehlende Wirkung. 
 
(2) Mitgliederbefragungen müssen durchgeführt werde n, wenn der 
Landesparteitag oder der Landesvorstand dies beschl ießen oder min-
destens vier Bezirksvorstände oder mindestens zehn Kreisvorstände 
oder einhundert Mitglieder des Landesverbandes geme insam dies un-
ter Bezeichnung der abzustimmenden Frage beantragen .  
 
(3) Die Mitgliederbefragung ist schriftlich durchzu führen. Die zur 
Befragung anstehende Frage ist in alternativer Form  kommentarlos 
allen Mitgliedern des Landesverbandes mit Angabe ei ner Rücksen-
dungsfrist zuzusenden.  
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§ 37   Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker  
 
Im Bereich des Landesverbandes Hamburg besteht die Vereinigung Li-
beraler Kommunalpolitiker Hamburg mit eigener Satzu ng und eigenen 
Organen. Deren Mitglieder dürfen keiner anderen Par tei angehören 
und müssen die Ziele der FDP bejahen. Die Vereinigu ng ist antrags-
berechtigt zum Landesparteitag.  
 
 
 
 
§ 38   Liberale Frauen e. V. und Junge Liberale  
 
(1) Im Bereich des Landesverbandes Hamburg bestehen  die Organisa-
tionen  
 

a) Liberale Frauen e. V. (LiF) und 
 

b) die Jungen Liberalen, Landesverband Hamburg, 
 
jeweils mit eigener Satzung und eigenem Vorstand. 
 
(2) Die Mitglieder dürfen keiner anderen Partei ang ehören. Sie 
müssen die Ziele der FDP bejahen. 
 
(3) Die Liberalen Frauen e V. und die Jungen Libera len haben ein 
Vorschlagsrecht für die Wahlen, die nach dieser Sat zung vom Lan-
desparteitag vorzunehmen sind. Sie sind antragsbere chtigt zum Lan-
desparteitag.  
 
 
 
 
§ 39   Landesschiedsgericht  
 
(1) Das Landesschiedsgericht besteht aus dem Präsid enten, zwei 
Beisitzern und vier stellvertretenden Beisitzern. S ie werden vom 
Landesparteitag gewählt. Dieser bestimmt zugleich e inen der Bei-
sitzer zum Stellvertreter des Präsidenten.  
 
(2) Der Präsident, der zum Stellvertreter gewählte Beisitzer und 
die Hälfte der stellvertretenden Beisitzer müssen d ie Befähigung 
zum Richteramt haben.  
 
(3) Verfassung, Verfahren und Befugnisse des Landes schiedsgerich-
tes bestimmen sich nach der geltenden Schiedsgerich tsordnung der 
Partei.  
 
(4) Mitglieder des Landesschiedsgerichtes sind auch  nach Beendi-
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gung ihres Amtes zur Verschwiegenheit über die ihne n in Ausübung 
ihres Amtes bekannt gewordenen Tatsachen und über d ie Beratung 
auch gegenüber Parteimitgliedern verpflichtet.  
 
 
 
 
 
V.    Einladung zu und Durchführung von Sitzungen  
 
 
§ 40   Einladung zu Sitzungen  
 
(1) Die Einladungen zu Sitzungen bzw. Versammlungen  auf allen Ebe-
nen des Landesverbandes können  
 

a.) schriftlich per Brief, 
 b.) Telefax und / oder  
 c.) per E-Mail  
 
erfolgen.  
 
(2) Aus organisatorischen oder technischen Gründen bleibt es unbe-
nommen, dass Einladungen insgesamt nur per Briefpos t erfolgen kön-
nen.  
 
(3) Soweit ein Mitglied über eine persönlich zugeor dnete E-Mail-
Adresse verfügt und nach schriftlicher Mitteilung n icht innerhalb 
eines Monats widerspricht, gelten sodann alle per E -Mail ver-
schickten Einladungen als satzungsgemäß versandt. 
 
(4) Eine elektronische Einladung gilt als zugestell t, wenn der 
Versender nicht bis zum Ende des auf die Einladung folgenden Ar-
beitstages eine Fehlermeldung erhält. Nach zwei wei teren Sendever-
suchen gilt eine Einladung auch dann als zugestellt , wenn der Ver-
sender eine Fehlermeldung erhält. Eine bei einem zw eiten oder 
dritten Sendeversuch zugestellte E-Mail-Einladung g ilt in jedem 
Fall als fristgerecht zugestellt. Ein Mitglied, bei  welchem drei 
Mal ein Sendeversuch gescheitert ist, ist wieder pe r Briefpost 
einzuladen, auch hier gilt die Einladung in jedem F all als frist-
gerecht zugestellt. Beim Versender eingegangene Feh lermeldungen 
sind zu dokumentieren und auf Verlangen bis zu vier  Wochen nach 
der Versammlung dem Betroffenen oder dem übrigen je weils einladen-
den Vorstand vorzulegen.  
 
(5) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Funktionsf ähigkeit des 
auf der Mailingliste angegebenen eigenen E-Mail-Acc ounts mindes-
tens mit „txt“- und „pdf“-Dateien sicherzustellen u nd Änderungen 
bzw. die Abschaltung der Landesgeschäftsstelle (off ice@fdp-hh.de) 
unverzüglich mitzuteilen. Die Verwendung von „zip“- , „doc“-, 
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„xls“-, „ptt“-, „jpeg“-, „tiff“-, „html“- oder sons tigen Dateien 
ist zu vermeiden und dürfen keinesfalls versammlung s- oder be-
schlussrelevanten Inhalte enthalten. In der Betreff zeile ist das 
Wort „Einladung“, Sitzungsart, Kalendertag und Uhrz eit zu bezeich-
nen. 
 
(6) Für den Versand von Telefaxen gilt oben a.) gle ichermaßen. 
 
 
 
 
§ 40 a   Öffentliche und nichtöffentliche Sitzungen   
 
(1) Die Sitzungen der Vorstände, ihrer Ausschüsse u nd der Zählkom-
missionen aller Gliederungen sind nicht parteiöffen tlich.  
 
(2) Sitzungen der Beschluss- und Beratungsgremien s ind grundsätz-
lich öffentlich. Die Öffentlichkeit kann mit einfac her Mehrheit 
ausgeschlossen werden. Die den Gremien nicht angehö renden Sit-
zungsteilnehmer können mit Genehmigung des Vorsitze nden des Gremi-
ums bei Verhandlungen mitwirken, jedoch nicht bei B eschlussfassun-
gen.  
 
(3) Die Vertreterversammlungen, Bezirksvollversamml ungen und Wahl-
kreisversammlungen zur Aufstellung der Kandidaten f ür die Parla-
mente (Europäisches Parlament, Deutscher Bundestag,  Hamburgische 
Bürgerschaft und Hamburger Bezirksversammlungen) si nd öffentlich.  
 
 
 
 
 
VI.    Schlussbestimmungen  
 
 
 
§ 41   Wahlordnung  
 
Der Landesparteitag erlässt eine Geschäftsordnung z ur Landessat-
zung, die Bestandteil dieser Satzung ist. Diese ent hält auch die 
Bestimmungen einer Wahlordnung. 
 
 
 
 
§ 42   Finanzordnung  
 
Die Finanzwirtschaft des Landesverbandes und die Mi tgliedsbeiträge 
richten sich nach der jeweils geltenden Finanz- und  Beitragsord-
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nung der Bundespartei.  
 
 
 
 
§ 43   Auflösung, Verschmelzung  
 
Der Beschluss, den Landesverband aufzulösen oder mi t einem anderen 
Verband zu verschmelzen, bedarf der Zustimmung eine s Bundespartei-
tages. Im Falle einer Auflösung des Landesverbandes  werden vom 
Landesparteitag fünf Parteimitglieder zur Abwicklun g bestimmt. 
Gleichzeitig hat der Landesparteitag über die Verwe ndung des Ab-
wicklungsüberschusses zu beschließen. Dieser darf n ur zu gemein-
nützigen Zwecken verwendet werden.  
 
 
 
 
§ 44   Parteiämter  
 
(1) Die nicht beruflich ausgeübten Funktionen und T ätigkeiten in 
der FDP sind Ehrenämter. Eine Vergütung für ehrenam tliche Tätig-
keit ist ausgeschlossen.  
 
(2) Kosten und notwendige Auslagen, die einem Amtst räger, einem 
beauftragten Mitglied oder einem Bewerber bei öffen tlichen Wahlen 
durch Ausübung des Amtes, des Auftrages oder der Ka ndidatur er-
wachsen, werden auf Antrag mit entsprechenden Nachw eisen erstat-
tet. 
 
(3) Höhe und Umfang der Erstattungen werden vom Lan desvorstand für 
den Bereich des Landesverbandes Hamburg einheitlich  geregelt. Ab-
weichende Regelungen der Bezirks- und Kreisverbände  dürfen die vom 
Landesvorstand vorgenommene Regelung für den Bereic h ihres jewei-
ligen Gebietsverbandes nicht überschreiten. Bewerbe r bei öffentli-
chen Wahlen haben Anspruch auf Ausgabenerstattung n ur im Rahmen 
des Wahlkampfhaushalts. 
 
 
 
 
§ 45   Inkrafttreten der Satzung  
 
Diese Satzung tritt mit der Annahme durch den Lande sparteitag in 
Kraft.  


